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Dieses Blatt dient Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständigen Informationen 
finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, 
lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen Wohngebäude Smart Home für ständig bewohnte Ein- und Zweifamilienhäuser ohne gewerbliche Nutzung an. Diese schützt Sie vor den 
finanziellen Folgen von Sachschäden an den versicherten Sachen.

Was ist versichert?
Versicherte Sachen
✔✔ Wohngebäude Smart Home bietet Versicherungsschutz 

insbesondere für:
✔✔ fest mit dem Gebäude verbundene Geräte, sofern         

diese  internetfähig sind oder eine Smart Home-Funk-
tion  haben;

✔✔ sonstige elektrotechnische oder elektronische Anlagen 
und Geräte, die der Reduzierung des Energieverbrauchs 
dienen; 

✔✔ Heizungsanlagen für die Verbrennung von nachwach-
senden Rohstoffen (CO2-neutral) und Heizungsanla-
gen, die den aktuellen Abgasnormen für Wohngebäude 
entsprechen;

✔✔ Solarthermie-/Photovoltaikanlagen, sofern sie sich in  
 oder auf einem Ein-/Zweifamilienhaus befinden, Geo- 
 thermieanlagen inkl. Erdschleifen und Tiefbohrungen;
✔✔ privat genutzte, fest mit den versicherten Wohngebäuden, 

 Nebengebäuden, Carports, Garagen oder dem Versiche- 
 rungsgrundstück verbundene E-Ladeboxen (Wallboxen); 
✔✔ Blockheizkraftwerk, Kraftwärmekopplung;
✔✔ Klima- und Beschattungsanlagen;
✔✔ Schließ-, Einbruchmelde-, Feuermeldeanlagen.
✔✔ Versichert ist die Zerstörung und/oder Beschädigung  

 durch ein unvorhersehbares Ereignis sowie Abhanden- 
 kommen versicherter Sachen durch Diebstahl, Raub  
 oder Plünderung.

Versicherte Gefahren
✔✔ Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit  

 (leichte und grobe);  
✔✔ Überspannung, Induktion, Kurzschluss, Überstrom;
✔✔ Brand, Blitzschlag, Explosion sowie Schwelen, Glimmen,  

 Sengen, Glühen oder Implosion (einschließlich der Schä- 
 den durch Löschen, Niederreißen, Ausräumen oder Ab- 
 handenkommen infolge eines dieser Ereignisse);
✔✔ Wasser, Feuchtigkeit, Überschwemmung;
✔✔ Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus;
✔✔ höhere Gewalt;
✔✔ Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler.

Was ist nicht versichert?
Zu den nicht versicherten Sachen zählen beispielsweise:

 X Windkraftanlagen, Hausgeräte, die nicht mit dem Ge- 
 bäude fest verbunden sind, wie z. B. Fernseher, Kühl- 
 schränke, Waschmaschinen, PCs, Hilfs- und Betriebs- 
 stoffe, Batterien, Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge  
 aller Art sowie Schäden durch Erdbeben.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der Versicherungs-
schutz eingeschränkt sein kann. In jedem Fall vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen sind zum Beispiel:
 ! Krieg;
 ! innere Unruhen;
 ! Kernenergie;
 ! Schäden, die Sie vorsätzlich herbeigeführt haben;
 ! Schäden durch betriebsbedingte normale oder betriebs- 

 bedingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung.

Wohngebäude Smart Home für ständig bewohnte                                       
Ein- und Zweifamilienhäuser ohne gewerbliche Nutzung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG 
mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland 
Genehmigungs-Nr.: 5125

Produkt: 
VWGSH 2018                       
Wohngebäude Smart Home

Welche Verpflichtungen habe ich?
– Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
– Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 
– Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
– Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten. 
– Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen Sie uns ansprechen, damit der  
 Vertrag ggf. angepasst werden kann.

Wann und wie zahle ich?
Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheins, jedoch nicht vor Versicherungsbeginn, 
zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das 
monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem 
Konto einzuziehen.

Wo bin ich versichert?
✔ Sie haben für den in dem Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsort Versicherungsschutz.



Wann beginnt und wann endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versiche-
rungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch, 
außer Sie oder wir kündigen den Vertrag.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie können den Vertrag ebenso wie wir zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ende der dann laufenden Versicherungs-
periode kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer bzw. danach bis spätestens drei Monate vor Ende der 
dann laufenden Versicherungsperiode geschehen). Ebenfalls können Sie und wir nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls den Versicherungs-
vertrag kündigen. Dann endet die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer.
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Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers sowie 
vertretungsberechtigte Personen
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG

Joseph-Scherer-Str. 3 
44139 Dortmund 
HR B 19108, AG Dortmund

E-Mail: info@signal-iduna.de

vertreten durch die Vorstände: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), 
Martin Berger, Dr. Stefan Kutz, Johannes Rath, Daniela Rode,  
Torsten Uhlig, Clemens Vatter

PVAG Polizeiversicherungs-AG

Joseph-Scherer-Str. 3 
44139 Dortmund 
HR B 8204, AG Dortmund

E-Mail: info@pvag.de

vertreten durch die Vorstände: Thomas H. Jacobi,  
Udo Kallen, Dr. Andreas J. Reinhold, Alexander Weissbrodt

VÖDAG Versicherung für den Öffentlichen Dienst 
Zweigniederlassung der ADLER Versicherung AG

Joseph-Scherer-Str. 3 
44139 Dortmund 
HR B 20214, AG Dortmund

E-Mail: info@voedag.de

vertreten durch die Vorstände: Thomas H. Jacobi,  
Udo Kallen, Dr. Andreas J. Reinhold, Alexander Weissbrodt

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im Abschluss 
und in der Verwaltung sowie Durchführung von Versicherungsver-
trägen.

Hinweis zu den Unterlagen des Versicherers
Sämtliche verwendete Personenbezeichnungen in den Unterlagen 
des Versicherers (z. B. Versicherungsbedingungen, Vorschlag, 
Antrag, Versicherungsschein) sind geschlechtsneutral formuliert.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung, insbeson-
dere Art, Umfang und Fälligkeit
Einzelheiten finden Sie in den Versicherungsbedingungen sowie in 
Ihrem persönlichen Vorschlag bzw. im Antrag.

Preis der Versicherung
Den Gesamtpreis finden Sie in Ihrem persönlichen Vorschlag bzw. 
im Antrag sowie auch die Preise der einzelnen rechtlich selbststän-
digen Verträge innerhalb der angebotenen Versicherung.

Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen
Die übergebenen Informationen haben 3 Monate Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages
Der Vertrag kommt durch den Antrag des Antragstellers auf Versi-
cherungsschutz und die Annahme durch den Versicherer zustande.

Diese Antragsannahme wird vom Versicherer durch die Ausstellung 
eines Versicherungsscheins oder einer Annahmeerklärung bestä-
tigt.

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, 
sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird.

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen

•	der Versicherungsschein,
•	die Vertragsbestimmungen,
einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der 
Tarifbestimmungen,

•	diese Belehrung,
•	das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
•	und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen
 jeweils in Textform zugegangen sind. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

 - SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, 
Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund 
E-Mail: info@signal-iduna.de

 - PVAG Polizeiversicherungs-AG, 
Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund 
E-Mail: info@pvag.de

 - VÖDAG Versicherung für den Öffentlichen Dienst, 
Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund 
E-Mail: info@voedag.de

Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende 
Faxnummer zu richten:

- 0231/135-4638.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz 
und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenen Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zuge-
stimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall 
einbehalten; dieser Anteil berechnet sich wie folgt:

Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat, 
multipliziert mit:

 - 1/360 der Jahresprämie
 - 1/180 der Halbjahresprämie
 - 1/90 der Vierteljahresprämie
 - 1/30 der Monatsprämie

Die jeweilige Versicherungsprämie finden Sie in Ihrem aktuellen 
Versicherungsschein.

Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spä-
testens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten. 

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Wider-
rufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zin-
sen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollstän-
dig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG 
PVAG Polizeiversicherungs-AG 
VÖDAG Versicherung für den Öffentlichen Dienst

Kundeninformation zur Sach- und Haftpflicht-Versicherung
Informationen nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV)
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Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren 
Informationen
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informati-
onen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen 
aufgeführt:

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu 
stellen:

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, 
über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist 
auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetra-
gen ist, und die zugehörige Registernummer;

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere 
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versi-
cherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, 
Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines 
Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermitt-
lung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 
einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbe-

sondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung 
des Versicherers; 

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern 
und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln 
auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere 
selbstständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, 
wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Anga-
ben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine 
Überprüfung des Preises ermöglichen;

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbe-
sondere zur Zahlweise der Prämien;

7. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbeson-
dere über den Beginn der Versicherung und des Versiche-
rungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der 
Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

8. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie 
die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere 
Namen und Anschrift derjenigen Personen, gegenüber denen 
der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Wider-
rufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im 
Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit 
die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und 
deutlich gestalteten Form;

9. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;  
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

10. Angaben zur Beendigung des Vertrages; soweit die Mitteilung 
durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen 
die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalte-
ten Form;

11. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der 
Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor 
Abschluss des Versicherungsvertrages zugrunde legt; 

12. das auf den Vertrag anwendbare Recht, 
13. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in 

diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt wer-
den, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer ver-
pflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der 
Laufzeit dieses Vertrages zu führen;

14. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls 
die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich 
darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechts-
weg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

15. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie 
die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung

Kündigung/Beendigung des Vertrages
Beträgt die vereinbarte Laufzeit mindestens 1 Jahr, verlängert 
der Vertrag sich stillschweigend, wenn nicht 3 Monate vor dem 
Ablauf der anderen Partei eine Kündigung zugegangen ist. Bei 
Verträgen mit mehr als 3 Jahren Vertragslaufzeit besteht 
bereits zum Ablauf des dritten Versicherungsjahres die Kündi-
gungsmöglichkeit.

Beträgt die Vertragsdauer weniger als 1 Jahr oder liegt ein Ver-
trag mit Einmalbeitrag vor, endet der Vertrag, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf.

Weitere Kündigungsmöglichkeiten (z. B. im Versicherungsfall) 
ergeben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen.

Sämtliche Kündigungen müssen in Textform erfolgen.

Mitgliedstaaten der EU, deren Recht der Aufnahme von Bezie-
hungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des Versi-
cherungsvertrages zugrunde gelegt wird
Es wird das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde 
gelegt.

Anwendbares Recht/zuständiges Gericht
Das auf den Vertrag anwendbare Recht ist das Recht der Bundes-
republik Deutschland.

Das zuständige Gericht für den Vertrag ist dasjenige Gericht, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat 
(§ 215 VVG).

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes 
zuständigen Gericht geltend machen.

Information weiterer zum Vertrag genannter Personen
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die mit dem Abschluss 
des Vertrages oder auch später eingeschlossenen mitversicherten 
Personen über deren Mitversicherung zu informieren. Bitte infor-
mieren Sie diese und andere Personen, die im Vertrag genannt, 
aber nicht mitversichert sind, darüber, dass wir deren Daten erhe-
ben und verwenden unter Berücksichtigung der Einwilligungsklau-
sel nach dem Bundesdatenschutzgesetz und der Datenschutzhin-
weise zum Antrag.

Sprache der Vertragsbedingungen und der Vertragsinformatio-
nen/Sprache der Kommunikation von Versicherer und Versi-
cherungsnehmer während der Vertragslaufzeit
Die Versicherungsbedingungen und die vorab ausgehändigten 
Informationen werden in deutscher Sprache verfasst. Der Versiche-
rer verpflichtet sich, die Kommunikation während der Laufzeit des 
Vertrages in deutscher Sprache zu führen.

Möglichkeiten des Zugangs zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Um dem Versicherungsnehmer den Zugang zu einer außergerichtli-
chen Einigung bei Beschwerden oder Meinungsverschiedenheiten 
zwischen ihm und dem Versicherer zu ermöglichen, kann eine 
Schlichtungsstelle eingeschaltet werden. Der Schlichtungssu-
chende kann sich wenden an den Versicherungsombuds-
mann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin. Die Möglichkeit des 
Versicherungsnehmers, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt 
davon unberührt.

Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt 
gerichtet werden an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn.
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§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen
1 Versicherte Sachen
Versichert gelten

1.1 fest mit dem Gebäude verbundene Geräte, sofern diese inter-
netfähig sind oder eine Smart Home Funktion haben,

1.2 sonstige elektrotechnische oder elektronische Anlagen und 
Geräte, die der Reduzierung des Energieverbrauchs dienen;

1.3 Heizungsanlagen für die Verbrennung von nachwachsenden 
Rohstoffen (CO2-neutral) und Heizungsanlagen, die den aktuellen 
Abgasnormen für Wohngebäude entsprechen;

1.4 Solarthermie-/Photovoltaikanlagen, sofern sie sich in oder auf 
einem Ein-/Zweifamilienhaus befinden, Geothermieanlagen inkl. 
Erdschleifen und Tiefbohrungen;

1.5 privat genutzte, fest mit den versicherten Wohngebäuden, 
Nebengebäuden, Carports, Garagen oder dem Versicherungs-
grundstück verbundene E-Ladeboxen (Wallboxen);

1.6 Blockheizkraftwerk, Kraftwärmekopplung;

1.7 Klima- und Beschattungsanlagen;

1.8 Schließ-, Einbruchmelde- und Feuermeldeanlagen;

1.9 elektrische  Antriebe von auf dem Versicherungsgrundstück 
befindlichen Garagen-, Hof- und Gartentoren sowie Poolabdeckun-
gen.

Versicherungsschutz besteht, sobald die unter 1.1. bis 1.9. genann-
ten Sachen betriebsfertig sind und soweit

 - der Versicherungsnehmer die Gefahr für die Anlagen trägt;
 - die Anlagen von einem eingetragenen Fachbetrieb montiert wur-
den oder, bei Selbstmontage, die Anlage von einem eingetrage-
nen Fachbetrieb abgenommen wurde;

 - die Anlagen den gesetzlichen Vorgaben für Verbrennungsanlagen 
und dem aktuellen Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installa-
tion entsprechen.

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung 
und soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb entweder 
zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine 
spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versi-
cherungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder 
Remontage sowie während eines Transportes der Sache innerhalb 
des Versicherungsortes.

2 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind
2.1 Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informatio-
nen) nur versichert, wenn sie vom Benutzer nicht auswechselbar 
sind (z. B. Festplatten jeder Art);

2.2 Daten (maschinenlesbare Informationen) und Programme nur 
versichert, wenn sie für die Grundfunktion der versicherten Sache 
notwendig sind (System-Programmdaten aus Betriebssystemen 
oder damit gleichzusetzende Daten).

3 Nicht versichert sind
3.1 nicht mit dem Gebäude/Grundstück fest verbundene Haustech-
nik wie z. B. Fernseher, Radios, Kühlschränke, Waschmaschinen, 
Mikrowellen, PCs;

3.2 Windkraftanlagen;

3.3 Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmit-
tel;

3.4 Werkzeuge aller Art, z. B. Bohrer, Fräser;

3.5 sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten 
Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müs-
sen, z. B. Sicherungen, Lichtquellen, nicht wieder aufladbare Batte-
rien, Filtermassen und -einsätze.

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
1 Versicherte Gefahren und Schäden
1.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für Sachschäden an ver-
sicherten Sachen durch vom Versicherungsnehmer oder dessen 
Repräsentanten nicht rechtzeitig vorhergesehene Ereignisse und 
bei Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl, Raub 
oder Plünderung.

Entschädigung wird geleistet für Beschädigungen oder Zerstörun-
gen (Sachschäden), insbesondere durch
1.1.1 Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit (leichte 
und grobe);
1.1.2 Überspannung, Induktion, Kurzschluss, Überstrom;
1.1.3 Brand, Blitzschlag, Explosion sowie Schwelen, Glimmen, 
Sengen, Glühen oder Implosion (einschließlich der Schäden durch 
Löschen, Niederreißen, Ausräumen oder Abhandenkommen infolge 
eines dieser Ereignisse);
1.1.4 Wasser, Feuchtigkeit, Überschwemmung;
1.1.5 Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus;
1.1.6 Hacking;
1.1.7 höhere Gewalt;
1.1.8 Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler.

1.2 Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der 
versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte 
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im 
Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die 
versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht 
zu erbringen, so genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass 
der Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von 
außen zurückzuführen ist.

Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Ent-
schädigung geleistet.

1.3 Entschädigung für die Wiederherstellung versicherter Daten 
und Programme (§ 1 Nr. 2.2) wird nur geleistet, wenn der Verlust 
oder die Veränderung der Daten und Programme infolge eines dem 
Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträger eingetre-
ten ist, auf dem diese gespeichert waren.

Versicherungsbedingungen für Wohngebäude Smart Home 
(VWGSH 2018 Wohngebäude Smart Home) (5311803, 07.2022)
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1.4 Die Entschädigung für Akkumulatoren/Batteriespeicher wird ab 
einem Gerätealter von einem Jahr um monatlich 1 % gekürzt. 
Sonstige Material-, Fahrt- und Montagekosten werden gemäß § 5 
ersetzt.

2 Nicht versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für Schäden
2.1 durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Reprä-
sentanten;

2.2 durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte vorzei-
tige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden an weiteren Aus-
tauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet. Nr. 2 bleibt 
unberührt;

2.3 die durch Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbe-
ben, Vulkanausbruch oder Kernenergie entstehen.

2.4 für die ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), Wer-
kunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat. Bestreitet 
der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer zunächst 
Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der Entschädigung, dass 
ein Dritter für den Schaden einzutreten hat und bestreitet der Dritte 
dies, so behält der Versicherungsnehmer zunächst die bereits 
gezahlte Entschädigung. § 86 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
- Übergang von Ersatzansprüchen - gilt für diese Fälle nicht. Der 
Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten und nach 
den Weisungen des Versicherers außergerichtlich und erforderli-
chenfalls gerichtlich geltend zu machen. Die Entschädigung ist 
zurückzuzahlen, wenn der Versicherungsnehmer einer Weisung 
des Versicherers nicht folgt oder soweit der Dritte dem Versiche-
rungsnehmer Schadensersatz leistet.

§ 3 Versicherungsort
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 
Versicherungsort ist das im Versicherungsvertrag bezeichnete 
Grundstück.

§ 4 Versicherungssumme/Selbstbehalt
Die unter § 1 genannten bzw. versicherten Sachen/Geräte sind bis 
zu einer Entschädigungsgrenze von max. 50.000 EUR auf Erstes 
Risiko zum Neuwert versichert. Der Selbstbehalt beträgt 150 EUR 
je Versicherungsfall.

§ 5 Entschädigung, Garantien
1 Der Versicherer leistet Entschädigung nach seiner Wahl entwe-
der durch Naturalersatz (Nr. 2) oder durch Geldersatz (Nr. 3 und 4). 
Lehnt der Versicherungsnehmer Entschädigung durch Naturaler-
satz (Nr. 2) ab, so leistet der Versicherer Geldersatz (Nr. 3 und 4) 
zum Neuwert.

2 Naturalersatz bedeutet
2.1 bei beschädigten Sachen deren Wiederherstellung im Auftrag 
des Versicherers;

2.2 bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen (§ 2 Nr. 1) 
die Wiederbeschaffung neuer Sachen gleicher Art und Güte durch 
den Versicherer. Ausgewechselte Teile oder Sachen (Altmaterial) 
gehen in das Eigentum des Versicherers über.

3 Geldersatz bedeutet
3.1 im Falle eines Teilschadens die Zahlung der für die Wiederher-
stellung der beschädigten Sache am Schadentag notwendigen 
Kosten;

3.2 im Falle eines Totalschadens die Zahlung des Betrages gemäß 
§ 4. Der Wert des Altmaterials (Teilschaden) bzw. der Reste (Total-
schaden) wird angerechnet.

4 Abweichend von Nr. 3 ist die Entschädigungsleistung durch Gel-
dersatz auf den Zeitwert begrenzt, wenn
4.1 die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung 
(Totalschaden) unterbleibt oder

4.2 für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Ersatzteile 
nicht mehr zu beziehen sind.

5 Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Kosten zur Wiederherstellung 
des früheren betriebsfähigen Zustands der versicherten Sache 
(zuzüglich des Wertes des Altmaterials) niedriger sind  als der 
jeweilige Neuwert der versicherten Sache. Andernfalls liegt ein 
Totalschaden vor.

6 Der Zeitwert ist der Neuwert (=  Wiederbeschaffungspreis im 
Neuzustand am Schadentag) unter Berücksichtigung eines Abzugs 
entsprechend dem technischen Zustand der Sache unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalls, insbesondere für Alter und Abnut-
zung.

7 Ersetzt werden auch notwendige zusätzliche Kosten für
7.1 Teile gemäß § 1, jedoch unter Abzug einer Wertverbesserung 
und nur, wenn diese zur Wiederherstellung der Sache beschädigt 
oder zerstört und deshalb erneuert werden müssen;

7.2 Eil- und Expressfracht;

7.3 Überstunden sowie Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten.

8 Weiterhin werden auch notwendige
8.1 Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten 
(soweit diese Kosten nicht Wiederherstellungskosten sind);

8.2 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich;

8.3 Bewegungs- und Schutzkosten;

8.4 Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten;

8.5 Kosten für Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten oder Bereitstel-
lung eines Provisoriums;

8.6 Kosten für Luftfracht;

8.7 Reparaturaufwendungen an dem Dach infolge eines ersatz-
pflichtigen Sachschadens an der darauf befindlichen Solar-/Photo-
voltaikanlage;

8.8 Mehrkosten für die Beschaffung von zusätzlicher Energie auf-
grund eines ersatzpflichtigen Sachschadens für die Dauer von bis 
zu max. 6 Monaten nach Schadeneintritt (Haftzeit) bis zu einer 
Summe von jeweils 5.000 EUR ersetzt.

9 Nach einem Versicherungsfall ist für die Photovoltaikanlage das 
Risiko der Betriebsunterbrechung (Ertragsausfall) mitversichert.
Die Entschädigungsleistung wird aus der schadenbedingt ausgefal-
lenen Leistung der installierten Photovoltaikanlage mit bis zu 
2,50 EUR pro kW und Tag berechnet. Sie ist insgesamt begrenzt 
auf die, mit der vom Schaden betroffenen Anlage bzw. Teilanlage, 
im Ausfallzeitraum maximal erzielbare Vergütung aus der Stromein-
speisung.

Die Haftzeit des Versicherers beträgt 6 Monate.

Jeder Unterbrechungsschaden ist dem Versicherer unverzüglich 
nach Eintritt anzuzeigen. Ansonsten beginnt die Berechnung des 
Ertragsausfalls frühestens mit dem Eingang der Anzeige beim Ver-
sicherer.

10 Für versicherte Daten und Programme (§ 1 Nr. 2.2) leistet der 
Versicherer Entschädigung in Höhe der notwendigen Kosten für 
deren Wiederbeschaffung bzw. Wiederherstellung; Nrn. 1 bis 8 und 
11 bleiben unberührt.

11 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
11.1 Kosten, die auch dann entstanden wären, wenn der Schaden 
nicht eingetreten wäre (z. B. für Wartung);

11.2 zusätzliche Kosten, die dadurch entstehen, dass anlässlich 
eines Versicherungsfalls Änderungen oder Verbesserungen vorge-
nommen werden;

11.3 Kosten, die nach Art oder Höhe in der Versicherungssumme 
nicht enthalten sind;

11.4 Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wiederher-
stellung;

11.5 Vermögensschäden, insbesondere nicht für Vertragsstrafen, 
Schadensersatzleistungen an Dritte und Nutzungsausfall versicher-
ter Sachen.
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12 Innovationsgarantie
Der Versicherer garantiert dem Versicherungsnehmer, dass künftig 
verbesserte Inhalte dieser Versicherungsbedingungen, auch für 
diesen Vertrag gelten, soweit sie ausschließlich zum Vorteil des 
Versicherungsnehmers abweichen.

Voraussetzung ist hierbei, dass diese Leistungserweiterungen ohne 
Mehrbeitrag bei künftigen Versicherungsverträgen des gleichen 
Produkts mitversichert sind.

13 Vorversicherer-Garantie
Waren im direkten Vorvertrag eines anderen Versicherers für das-
selbe Risiko und die gleichen versicherten Gefahren bessere Leis-
tungen vereinbart, sind diese auf Basis der Vertragsgrundlagen des 
Vorversicherers bis max. 100.000 EUR mitversichert.

Der Versicherungsnehmer muss sich im Schadenfall darauf berufen 
und die Unterlagen zur Verfügung stellen. Diese Vereinbarung gilt 
für die Dauer des Vertrages, nicht während der Zeit einer Differenz-
deckung, längstens für 5 Jahre.

Von dieser Vereinbarung ausdrücklich ausgenommen sind

 - Vorsatz
 - berufliche und gewerbliche Risiken
 - Assistanceund sonstige versicherungsfremde Dienstleistungen
 - Einschlüsse und/oder Leistungserweiterungen nach dem Prinzip 
der unbenannten Gefahren oder der Allgefahrendeckung.

§ 6 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1 Fälligkeit der Entschädigung
1.1 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abge-
schlossen sind. Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach 
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung bean-
spruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

1.2 Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegen-
über dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer 
nach 1.2 geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache 
infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht inner-
halb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbe-
schafft worden ist.

3 Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
3.1 die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats 
nach Meldung des Schadens geleistet wird - ab Fälligkeit zu verzin-
sen;

3.2 der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versi-
cherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versiche-
rer nachgewiesen hat;

3.3 der Zinssatz beträgt 4 Prozent;

3.4 die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4 Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3.1 und 3.2 ist der 
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann.

5 Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
5.1 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsneh-
mers bestehen;

5.2 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den 
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass die-
ses Versicherungsfalls noch läuft.

6 Abtretung des Entschädigungsanspruches
Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustim-
mung des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung muss 
erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem 
Grund verlangt.

§ 7 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1 Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen (§ 2 Nr. 1) 
ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlan-
gung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

2 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekom-
menen Sache (§ 2 Nr. 1) zurückerlangt, nachdem für diese Sache 
eine Entschädigung gezahlt worden ist, so hat der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem 
Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat 
dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versi-
cherer über.

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der 
Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder 
zu verschaffen.

§ 8 Verhältnis zu anderen Versicherungsverträgen (Subsidiari-
tät)
Eine Entschädigung wird nicht geleistet, soweit für den Schaden 
eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag des Versi-
cherungsnehmers oder eines Dritten beansprucht werden kann.

§ 9 Beitrag; Beginn und Ende der Haftung
1 Fälligkeit von Beitrag und Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung Die 
Beiträge sind auf monatlicher Grundlage bemessen. Die Versiche-
rungsperiode (§ 12 VVG) beträgt daher stets einen Monat. Die Bei-
träge sind entsprechend der Versicherungsperiode als Monatsbei-
trag zu entrichten, alternativ kann jedoch ein anderer 
Zahlungsrhythmus (jährlich, halb- oder vierteljährlich) vereinbart 
werden. Für die im Voraus entrichteten Jahresbeiträge wird ein ent-
sprechender Nachlass gewährt.

Der Beitragszeitraum richtet sich nach dem vereinbarten Zahlungs-
rhythmus.

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, 
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimm-
ten Höhe zu entrichten hat.

1.1 Erstbeitrag
Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist unverzüg-
lich nach Abschluss des Versicherungsvertrages zu zahlen, jedoch 
nicht vor dem mit dem Versicherungsnehmer vereinbarten, im Ver-
sicherungsschein angegebenen Beginn der Versicherung. Zahlt 
Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 
bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nach-
dem die Zahlung bewirkt ist.

1.2 Folgebeitrag
Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, 
am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.

1.3 Rechtzeitigkeit der Zahlung im Lastschriftverfahren
Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer 
berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung 
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in 
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers 
erfolgt.

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versi-
cherungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder 
hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, 
dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer 
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 
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verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Bei-
trages erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform 
aufgefordert worden ist.

2 Haftung
2.1 Die Haftung des Versicherers beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, und zwar auch dann, wenn 
zur Beitragszahlung erst später aufgefordert, der Beitrag aber ohne 
Verzug gezahlt wird. Ist dem Versicherungsnehmer bei Antragstel-
lung bekannt, dass ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist, so 
entfällt dafür die Haftung.

2.2 Abweichend von dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt beginnt der Versicherungsschutz bereits um 00:00 Uhr, 
wenn

 - für das zu versichernde Risiko vor Beginn dieses Vertrages 
gleichartiger Versicherungsschutz bei einem anderen Versiche-
rungsunternehmen (Vorversicherer) bestanden hat und

 - der Versicherungsvertrag des Vorversicherers um 24:00 Uhr des 
Tages endet, der vor dem im Versicherungsschein angegebenen 
Vertragsbeginn liegt.

3 Dauer und Ende des Vertrages
3.1 Der Vertrag ist zunächst für den im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitraum abgeschlossen.

3.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag um eine weitere Versicherungsperiode wenn nicht 
dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor Ablauf eine Kündi-
gung in Textform zugegangen ist.

Nach Ablauf kann der Vertrag unter Einhaltung einer Frist von drei 
Monaten zum Ende der dann laufenden Versicherungsperiode in 
Textform gekündigt werden.

3.3 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 
Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten in Textform gekündigt werden; maßgeblich 
für die Einhaltung der Frist ist der Zugang der Kündigung beim Ver-
tragspartner.

4 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne das es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt.

5 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf
Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklä-
rung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer 
nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer 
in der Belehrung über das Widerrufsrecht, auf die Rechtsfolgen des 
Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Ver-
sicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz 
vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer 
zusätzlich den für das erste Jahr gezahlten Beitrag zu erstatten; 
dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem 
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

§ 10 Anpassung der Versicherung
1 Der Beitrag wird unter Berücksichtigung der Schadenaufwendun-
gen, der Kosten (insbesondere der Provisionen, der Sach- und Per-
sonalkosten und des Aufwands für die Rückversicherung) und des 
Gewinnansatzes kalkuliert.

2 Der Versicherer ist berechtigt und verpflichtet, den Beitrag  für 
bestehende Versicherungsverträge zu überprüfen und - wenn die 
Entwicklung der Schadenaufwendungen und der den Verträgen 
zurechenbaren Kosten es erforderlich macht - an diese Entwicklung 
anzupassen.

Die durch gesetzlich vorgeschriebene Veränderung des betriebs-
notwendigen Sicherheitskapitals entstehenden Kapitalkosten dür-
fen mit einberechnet werden. Veränderungen des Gewinnansatzes 
und der Provisionssätze bleiben bei der Anpassung außer Betracht.

Zur Ermittlung des Anpassungsbedarfs wird der Beitrag mindestens 
alle fünf Jahre - gerechnet ab 01.09.2021 - neu kalkuliert.

Die Neukalkulation wird nach den versicherungsmathematischen 
Grundsätzen durchgeführt und berücksichtigt auf der Basis der bis-
herigen Schadenentwicklung insbesondere die voraussichtliche 
künftige Entwicklung des Schadenbedarfs. Unternehmensübergrei-
fende Daten dürfen für den Fall herangezogen werden, dass eine 
ausreichende Grundlage unternehmenseigener Daten nicht zur 
Verfügung steht. Teile des Gesamtbestandes, die nach objektiven 
risikobezogenen Kriterien abgrenzbar sind, können zur Ermittlung 
des Anpassungsbedarfs beim entsprechenden Teilbestand zu 
Grunde gelegt werden. Dabei ist die Neukalkulation stets auf der 
Basis einer ausreichend großen Zahl gleichartiger Risiken durchzu-
führen.

3 Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jeder Versi-
cherungsperiode, zu der er ein ordentliches Kündigungsrecht hat, 
berechtigt, die für bestehende Verträge geltenden Beiträge, auch 
soweit diese für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart sind, 
für die einzelnen Bestandsgruppen anzupassen, wenn

3.1 die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezoge-
nen Beitragsfaktoren beruht, die sich durch die Nachkalkulation 
ergeben haben und weder vorhersehbar noch beeinflussbar waren 
und

3.2 die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt.

Der neue Beitrag ist den neu ermittelten Werten angemessen anzu-
passen. Er darf nicht höher sein als die Beiträge des Tarifs für neu 
abzuschließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und glei-
chem Deckungsumfang. Ist der Beitragssatz nach der festgestellten 
Abweichung zu senken, so ist der Versicherer dazu verpflichtet.

4 Der neue Beitrag wird mit Beginn der nächsten Versicherungspe-
riode wirksam. Für eine Beitragserhöhung gilt dies aber nur, wenn 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Beitragserhöhung 
unter Hinweis auf den Unterschied zwischen altem und neuem Bei-
trag einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt 
und ihn in Textform über sein Recht nach 6 belehrt hat.

5 Sieht der Versicherer von einer Beitragserhöhung ab oder führt 
sie nur zum Teil durch, kann die festgestellte Abweichung bei der 
nächsten Anpassung berücksichtigt werden.

6 Bei Erhöhung der Beiträge kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung in Textform kün-
digen. Anderenfalls wird der Vertrag zu dem geänderten Beitrag 
fortgeführt.

§ 11 Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 12 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versiche-
rungsfall
1 Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls
1.1 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen;

1.2 dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - gegebenenfalls auch mündlich 
oder telefonisch - anzuzeigen;

1.3 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minde-
rung - ggf. auch mündlich oder telefonisch - einzuholen, wenn die 
Umstände dies gestatten;

1.4 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minde-
rung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen; erteilen mehrere an 
dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln;

1.5 Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum 
unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

1.6 dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis 
der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;
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1.7 das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Scha-
denstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer frei-
gegeben worden sind; sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) 
und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren;

1.8 soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft 
- auf Verlangen in Textform - zu erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalls oder des Umfanges der Leistungspflicht des 
Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache 
und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädi-
gungspflicht zu gestatten;

1.9 vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren 
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann.

2 Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers 
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 1 
ebenfalls zu erfüllen, soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist.

§ 13 Gefahrerhöhung
Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn sich nach Abgabe der Ver-
tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhan-
denen Umstände so verändern, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die 
ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinli-
cher wird.

§ 14 Sachverständigenverfahren
1 Versicherungsnehmer und Versicherer können nach Eintritt des 
Versicherungsfalls vereinbaren, dass die Höhe des Schadens 
durch Sachverständige festgestellt wird. Das Sachverständigenver-
fahren kann durch Vereinbarung auf sonstige tatsächliche Voraus-
setzungen des Entschädigungsanspruchs sowie der Höhe der Ent-
schädigung ausgedehnt werden.

Der Versicherungsnehmer kann ein Sachverständigenverfahren 
auch durch einseitige Erklärung gegenüber dem Versicherer ver-
langen.

2 Für das Sachverständigenverfahren gilt:
2.1 Jede Partei benennt in Textform einen Sachverständigen und 
kann dann die andere unter Angabe des von ihr benannten Sach-
verständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen 
zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht binnen zwei 
Wochen nach Empfang der Aufforderung benannt, so kann ihn die 
auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amts-
gericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge 
hinzuweisen.

2.2 Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn des 
Feststellungsverfahrens einen dritten Sachverständigen als 
Obmann.  Einigen sie sich nicht, so wird der Obmann auf Antrag 
einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernannt.

2.3 Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind oder 
mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung stehen, ferner keine 
Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt 
sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen. Dies gilt 
entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sach-
verständigen.

3 Die Feststellung der Sachverständigen müssen enthalten:
3.1 die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, 
von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach 
den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war;

3.2 den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbeson-
dere
3.2.1 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und 
beschädigten versicherten Sachen mit deren Werten unmittelbar 
vor dem Schaden sowie deren Neuwerten zur Zeit des Schadens;

3.2.2 die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in den 
Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kosten;

3.2.3 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

3.3 die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

4 Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig 
ihre Feststellungen. Weichen die Feststellungen voneinander ab, 
so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser 
entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der 
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Gren-
zen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzei-
tig.

5 Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten 
des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

6 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar 
von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer gemäß § 5 
die Entschädigung.

7 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenhei-
ten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 15 Versicherung für fremde Rechnung
1 Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eige-
nen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schlie-
ßen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem 
Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt 
auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2 Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte 
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zah-
lung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten
Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers 
von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für 
fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Ver-
sicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der 
Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die 
Kenntnis des Versicherten nur dann zurechnen lassen, wenn der 
Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

§ 16 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1 Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Vertrags-
parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in 
Textform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätes-
tens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädi-
gung zugegangen sein.

2 Kündigung durch den Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres, wirksam wird.

3 Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 17 Wegfall der Entschädigungspflicht
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die 
für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung 
sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräfti-
ges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges 
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen 
des Satzes 1 als bewiesen.
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§ 18 Anzeigen; Willenserklärungen
Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sol-
len an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versi-
cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeich-
nete Stelle gerichtet werden.

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den 
Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

§ 19 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den 
Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuld-
ners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 
müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versiche-
rer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Ent-
scheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 20 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände
Treten Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherungs-
nehmer und dem Versicherer auf, stehen dem Versicherungsneh-
mer folgende Beschwerdemöglichkeiten zu:

1 Versicherungsombudsmann
Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen Verbraucher 
oder um eine Person handelt, die sich in verbraucherähnlicher 
Lage befindet, gilt: 

Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten kann sich der 
Versicherungsnehmer an den Ombudsmann für Versicherungen 
wenden.

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin 
Telefon: 0800 3696000 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und 
kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich 
verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Versicherungsnehmer, die diesen Vertrag online (z. B. über eine 
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit 
ihrer Beschwerde auch online an die Plattform http://ec.europa.eu/
consumers/odr/ wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese 
Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

2 Versicherungsaufsicht
Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des Versiche-
rers nicht zufrieden ist oder Meinungsverschiedenheiten bei der 
Vertragsabwicklung auftreten, kann er sich auch an die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden. Der Versicherer 
unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
Telefon: 0800 2 100 500 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Internet: https://www.bafin.de

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann einzelne Streit-
fälle nicht verbindlich entscheiden.

3 Rechtsweg
Es besteht zudem die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

3.1 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen den Versicherer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Ver-
sicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung.
Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versi-
cherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz 
seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss sei-
nen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins 
Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem der Versi-
cherer seinen Sitz hat.

3.2 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen Versicherungs-
nehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohnsitz des Ver-
sicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach seinem gewöhnlichen 
Aufenthalt. 

Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner 
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

§ 21 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 22 Schlussbestimmung
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes 
bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbe-
sondere für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, 
die nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versi-
cherungsvertrages sind.
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Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht 
zustehenden Rechte. Diese Datenschutz-Informationen sind auch 
im Internet unter www.signal-iduna.de/datenschutzinfo abrufbar.

1  Verantwortlicher

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG 
Sitz: Dortmund, HR B 19108 AG Dortmund

VdK Versicherung der Kraftfahrt,  
Zweigniederlassung der  
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG

Hausanschriften:

Joseph-Scherer-Straße 3 
44139 Dortmund 
Telefon: 0231 135-0 
Telefax: 0231 135-4638 

Neue Rabenstraße 15-19 
20354 Hamburg 
Telefon: 040 4124-0 
Telefax: 040 4124-2958

Email: info@signal-iduna.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie:

• per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz  
Datenschutzbeauftragter, 

• per Telefon unter: 0231 135 4630 oder 
• per E-Mail unter: datenschutz@signal-iduna.de.

2  Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung

• der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
• des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG),
• der datenschutzrechtlich relevanten 

Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie
• aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 

Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensre-
geln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die 
deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben 
genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren.

Diese können Sie im Internet unter www.signal-iduna.de//Verhal-
tensregeln abrufen.

Wenn Sie einen Antrag stellen, benötigen wir die von Ihnen 
gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages. Nur so ist 
es möglich, das von uns zu übernehmende Risiko einzuschätzen.

Wir verarbeiten Ihre Daten im Rahmen der Vertragsanbahnung, 
z. B. zur Angebotserstellung. Kommt der Versicherungsvertrag 
zustande, verarbeiten wir die Daten, um das Vertragsverhältnis 
durchführen zu können. Die Daten benötigen wir beispielsweise,

• um den mit Ihnen vereinbarten Vertragsinhalt zu dokumentieren 
(Policierung), 

• um eine Rechnung zu stellen oder den Beitragseinzug durchzu-
führen,

• um Rückversicherung durchzuführen,
• für das Forderungsmanagement,
• zur Schaden-/Leistungsabrechnung, 
• zur Beratung oder 
• zur Kundenbetreuung.

Wenn ein Schaden-/Leistungsfall eingetreten ist, benötigen wir 
Angaben zu diesem. Nur so können wir prüfen, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten ist und wie hoch die tariflichen Leistungen 
sind.

Der Versicherungsvertrag kann nicht abgeschlossen oder 
durchgeführt werden, ohne dass Ihre personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden. 

Wir benötigen darüber hinaus Ihre personenbezogenen Daten, um 
versicherungsspezifische Statistiken zu erstellen. Dies ist z. B. not-
wendig, um neue Tarife zu entwickeln. Zusätzlich müssen wir auf-
sichtsrechtliche Vorgaben erfüllen. Die Daten aller mit der 
 SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG bestehenden Ver-
träge nutzen wir, um die gesamte Kundenbeziehung zu betrachten. 
Diese wird z. B. berücksichtigt, wenn bezüglich einer Vertragsan-
passung und -ergänzung beraten wird. Sie ist auch relevant, um 
Kulanzentscheidungen zu treffen oder um umfassende Auskünfte 
entsprechend den rechtlichen Vorgaben zu erteilen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 
Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke oder im Scha-
denfall ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kate-
gorien personenbezogener Daten erforderlich sind, holen wir Ihre 
Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Ein 
Beispiel hierfür sind Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines 
Versicherungsvertrages. Erstellen wir Statistiken mit diesen Daten-
kategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO 
i. V. m. § 27 BDSG.

Wenn Sie der Verarbeitung von personenbezogenen Daten für 
bestimmte Zwecke eingewilligt haben, ist die Rechtmäßigkeit die-
ser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 a) 
DSGVO gegeben.

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit von Ihnen widerrufen wer-
den.

Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. 
Haben vor dem Widerruf Verarbeitungen stattgefunden, sind diese 
davon nicht betroffen.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von 
uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies 
kann insbesondere erforderlich sein,

• um die IT-Sicherheit des IT-Betriebs zu gewährleisten,
• um Produkte und Services zu entwickeln,  
• um die Qualität unserer Prozesse und Services zu verbessern, 

z. B. durch Kundenzufriedenheitsbefragungen, 
• um Straftaten zu verhindern und aufzuklären (Die Analyse der 

Daten hilft Hinweise zu erkennen, die auf Versicherungsmiss-
brauch hindeuten können.),

• zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei 
rechtlichen Streitigkeiten,

• zur zielgerichteten und bedarfsgerechten Werbung und Informa-
tion zu unseren eigenen Versicherungsprodukten und anderen 
Produkte der Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe und 
deren Kooperationspartner und für Markt- und Meinungsumfra-
gen, ggfs. unter Verwendung eines Marketingscores,

• um ein besseres Verständnis für Ihren Bedarf und Ihre Wünsche 
zu erhalten, z. B. durch Zuordnung zu einer Berufsgruppe,

• um das Unternehmen zu steuern (z. B. Prozessverbesserungen, 
Controlling, Berichtswesen) sowie 

• zur Einholung von Bonitätsauskünften z.B. im Rahmen des For-
derungsmanagements oder der Bearbeitung von Kfz-Versiche-
rungen.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch, um beste-
hende handelsrechtliche Verpflichtungen gegenüber dem Vermitt-
ler zu erfüllen. Das betrifft insbesondere die Abrechnung seiner 
Vergütung. Dieser Fall tritt natürlich nur ein, wenn der Antrag von 
einem Vermittler eingereicht wurde.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen. Darunter fallen z. B.

• aufsichtsrechtliche Vorgaben,
• handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten,
• unsere Beratungspflicht oder
• die Bearbeitung von Beschwerden.

Datenschutz-Informationen 
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG
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Zudem sind wir aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorga-
ben zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung 
und vermögensgefährdender Straftaten verpflichtet. Dabei werden 
auch Datenauswertungen (u. a. im Zahlungsverkehr) vorgenom-
men. Diese Maßnahmen dienen zugleich Ihrem Schutz.

Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die 
jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) 
DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

3  Datenquellen
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen 
unserer Geschäftsbeziehung, z. B. über den Antrag oder im Scha-
denfall, von Ihnen erhalten. Das kann auch Daten über Dritte 
betreffen, die wir von Ihnen erhalten und verarbeiten. Dritte können 
in diesem Fall z. B. Mitversicherte, Beitragszahler, Bezugsberech-
tigte oder Fahrzeughalter sein.

Wenn es für die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich ist, 
verarbeiten wir auch weitere personenbezogene Daten. Diese 
erhalten wir z. B. von:

• anderen Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe,
• für Sie zuständigen Vermittlern / Beratern / Partnern oder
• sonstigen Dritten (z. B. Wirtschaftsauskunfteien, Sachverständi-

gen).

Die Daten erhalten wir zulässigerweise im Moment und zukünftig. 
Dies ist notwendig, um z. B. Aufträge auszuführen, Verträge zu 
erfüllen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung.

Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus öffent-
lich zugänglichen Quellen zulässigerweise gewonnen haben. 
Diese Quellen sind z. B.

• Ihre Einträge in sozialen Medien, die von der SIGNAL IDUNA 
angeboten werden,

• die Konzern-Homepage,
• öffentliche Register,
• Adressbücher oder
• die Presse.

4  Datenkategorien
Relevante Kategorien personenbezogener Daten sind u. a.

• Identifikations- und Authentifikationsdaten (z. B. Name, Adresse 
und andere Kontaktdaten, Geburtsdatum, Beruf, Familienstand), 

• weitere Stamm- und Vertragsdaten, z. B. Angaben über die 
bestehenden Verträge zur Kfz-, Unfall-, Sach- und Haftpflichtver-
sicherung, Zahlungsdaten, Rollen der betroffenen Person (z. B. 
Versicherungsnehmer, versicherte Person, Beitragszahler, 
Anspruchsteller), 

• sofern erforderlich besondere Kategorien personenbezogener 
Daten (z. B. Gesundheitsdaten, biometrische Daten, Daten über 
die Gewerkschaftszugehörigkeit),

• Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen 
(z. B. Umsatzdaten, Produktdaten, Leistungs-/Schadendaten),

• Informationen über Ihre finanzielle Situation (z. B. Bonitätsdaten, 
Scoring/Ratingdaten, Herkunft von Vermögenswerten),

• Dokumentationsdaten (z. B. Beratungsprotokoll),
• Daten darüber, wie Sie unsere angebotenen Telemedien nutzen 

(z. B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseiten, Apps oder News-
letter, angeklickte Seiten bzw. Einträge), 

• Werbe- und Vertriebsdaten zur Person, über Sachwerte und 
Liquiditäts- sowie Finanzplanung,

• Daten zu Kundenkontakten und Vorgangsbearbeitung.

5  Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Aufgaben der Datenverarbeitung für die 
in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Das betrifft 
Sie, wenn ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem 

oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht. In diesem 
Fall werden Ihre Daten dann zentral durch ein Unternehmen der 
Gruppe verarbeitet, z. B.:  

• zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten,
• für den telefonischen Kundenservice,
• zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung,
• für In- und Exkasso, 
• zur gemeinsamen Postbearbeitung.

In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an 
einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versi-
cherungsunternehmen (Rückversicherer). Deshalb kann es erfor-
derlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schaden-/Leistungsdaten an 
einen Rückversicherer zu übermitteln. Nur so kann sich der Rück-
versicherer ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versiche-
rungsfall machen.

Vermittler: 
Werden Sie bzgl. Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler 
betreut, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur 
Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und 
Schaden-/Leistungsdaten. Unser Unternehmen übermittelt diese 
Daten auch an die Sie betreuenden Vermittler. Dies erfolgt soweit 
die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versi-
cherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigt wer-
den.

Externe Dienstleister: 
Um unsere vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zu erfüllen, 
bedienen wir uns zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung 
der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu 
denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, 
können Sie der Übersicht im Anhang entnehmen. Die jeweils aktu-
elle Version dieser Liste finden Sie auf unserer Internetseite unter 
www.signal-iduna.de/Dienstleisterliste.

Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an 
weitere Empfänger übermitteln. Das betrifft Behörden zur Erfüllung 
gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, 
Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden oder Aufsichtsbehör-
den) oder solche für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenüber-
mittlung erteilt haben.

6  Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die 
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Ihre perso-
nenbezogenen Daten können für die Zeit aufbewahrt werden, in 
der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht wer-
den können. Hier gelten gesetzliche Verjährungsfristen von drei 
oder bis zu 30 Jahren. Zudem speichern wir Ihre personenbezoge-
nen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entspre-
chende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und 
dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis 
zu zehn Jahre.

7  Betroffenenrechte
Sie können über die  unter Punkt 1 genannten Kontaktdaten des 
Verantwortlichen Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie verlangen, dass Ihre 
Daten berichtigt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kön-
nen Sie auch verlangen, dass Ihre Daten gelöscht werden. Ihnen 
kann weiterhin ein Recht zustehen, dass Ihre Daten nur einge-
schränkt verarbeitet werden. Sie haben ebenfalls das Recht, dass 
Ihnen die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt 
werden.
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8  Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung (inkl. Profi-
ling) zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interes-
sen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn 
sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die 
gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

Der Widerspruch wirkt für die Zukunft und kann formfrei 
erfolgen. Bitte richten Sie den Widerspruch an die unter 
Punkt 1 genannten Kontaktdaten des Verantwortlichen.

9  Beschwerderecht
Sie können sich mit einer Beschwerde an die unter Punkt 1 
genannten Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder an 
eine Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. Die für Sie zuständige 
Aufsichtsbehörde ist: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nord-
rhein-Westfalen, 

deren Kontaktdaten Sie auf unserer Homepage unter 
www.signal-iduna.de/datenschutzbeschwerde finden.

10  Datenübermittlung in ein Drittland
Datenübermittlungen an Empfänger in Drittländern (Länder außer-
halb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums) ergeben 
sich z. B. im Rahmen der Administration, der Entwicklung und des 
Betriebs von IT-Systemen. Die Übermittlung erfolgt nur, wenn 
diese  

a) grundsätzlich zulässig ist und 
b) die besonderen Voraussetzungen für eine Übermittlung in ein 

Drittland vorliegen. 

Insbesondere der Datenimporteur muss geeignete Garantien nach 
Maßgabe der EU-Standarddatenschutzklauseln für die Übermitt-
lung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittlän-
der gewährleisten. Grundlage sind die Bestimmungen der Daten-
schutzgesetze.

Besonderheiten ergeben sich, wenn sich der Versicherungsnehmer 
oder die versicherte Person in einem Drittland befinden. Dann 
kann es erforderlich sein, Daten im Einzelfall in ein Drittland ohne 
geeignete Garantien zu übermitteln. Das kann z. B. der Fall sein, 
wenn Sie einen Leistungsfall haben und wir Ihnen nur so helfen 
können. 

Wenn im Einzelfall Ihre Einwilligung notwendig ist, holen wir diese 
gesondert ein.

Detaillierte Information können Sie bei Bedarf über die unter 
Punkt 1 genannten Kontaktdaten des Verantwortlichen anfordern.

11  Vollautomatisierte Entscheidungen und Profiling
Vollautomatisierte Entscheidungen 
Auf Basis Ihrer Angaben entscheiden wir in bestimmten Fällen voll-
automatisiert z. B. über 

• das Zustandekommen oder die Umstellung Ihres Vertrages,
• tariflich geregelte Beitragsanpassungen und -rückerstattungen, 
• die Erstattung von Versicherungsleistungen, 
• Maßnahmen im Rahmen des Forderungsmanagements. 

Die Entscheidungsfindung erfolgt über vorher vom Unternehmen 
festgelegte Regelungen und Methoden. Diese werden z. B. abge-
leitet aus 

• gesetzlichen Vorgaben,
• Versicherungs- und Tarifbedingungen,
• Annahmerichtlinien, 
• Angaben zum Zahlungsverhalten in Verbindung mit den fälligen 

Beiträgen oder
• weiteren Bearbeitungsrichtlinien. 

Diese Kriterien werden in Bezug zu Ihren für die Entscheidung 
relevanten Daten gesetzt. Das können z. B. Vertragsdaten, Leis-
tungsdaten und Daten zur Beitragszahlung sein. 

Wenn Sie Fragen zu einer Sie betreffenden Entscheidung haben 
oder falls Sie mit der Entscheidung nicht einverstanden sind, wen-
den Sie sich gerne über die unter Punkt 1 genannten Kontaktdaten 
des Verantwortlichen an unsere Mitarbeiter. So können Sie das 
Eingreifen einer Person bewirken,  Sie können Ihren Standpunkt 
darlegen und offene Fragen zu dem Vorgang klären. 

Profiling 
Wir verarbeiten Ihre Daten teilweise automatisiert. Das Ziel hierbei 
ist, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Dazu 
verwenden wir mathematisch-statistisch anerkannte und bewährte 
Verfahren.

Wir setzen Profiling z. B. zur Einschätzung des von uns zu über-
nehmenden Risikos im Rahmen der Vertragsanbahnung ein.

Auf Basis der berechtigten Interessen des Versicherers gem. Art. 6 
Abs. 1 f) DSGVO nutzen wir Profiling beispielsweise,

• um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu 
können. Dafür werden Ihre Daten über geeignete Verfahren 
bereitgestellt. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Kommuni-
kation und Werbung. Eingeschlossen sind hier auch die Markt- 
und Meinungsumfragen,

• um Ihnen bedarfsgerechte Serviceleistungen im Schaden-/ Leis-
tungsfall anbieten zu können,

• um mit einem Marketingscore werbliche und bedarfsgerechte 
Zielgruppenansprache vornehmen zu können. Dazu werden 
Name, Anschrift und Geburtsdatum an eine Auskunftei übermit-
telt, die in der Dienstleisterliste aufgeführt ist. Detaillierte Informa-
tionen über die Auskunftei, z. B. Informationen zum Geschäfts-
zweck, zu Zwecken der Datenspeicherung, zu den 
Datenempfängern, zum Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch auf 
Löschung und Berichtigung etc. können Sie bei dem genannten 
Unternehmen jederzeit einholen,

• um Kundenzufriedenheitsbefragungen gezielt durchführen zu 
können. Aus den Befragungsergebnissen erhalten wir Erkennt-
nisse, um unseren Service zu verbessern und unsere Prozesse 
zu optimieren.

12  Datenaustausch zur Kfz-Versicherung mit früheren Versi-
cherungsunternehmen und mit dem Auto- und Reiseclub 
Deutschland e.V. (ARCD)
Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse, Vertragsnummer) zum 
Zwecke der Überprüfung von Schadenfreiheitsrabatten und Tari-
feinstufungen an andere Versicherer und ggfs. an den Auto- und 
Reiseclub Deutschland e.V. (ARCD).

13  Bonitätsauskünfte zur KFZ-Versicherung
Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggfs. Geburtsda-
tum) zum Zweck der Bonitätsprüfung, dem Bezug von Informatio-
nen zur Beurteilung des Zahlungsausfallrisikos, der Personeniden-
tifikation sowie zu Zwecken der Vertragsverwaltung und 
-abwicklung und bei Bedarf im Verlauf der aktiven Geschäftsbezie-
hung (z. B. im Schadenfall), die auf Basis von mathematisch-statis-
tischen Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten ermittelt 
wurden, an

• Infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstr. 99, 76532 
Baden-Baden.

Bitte beachten Sie, dass die ICD die Daten der entsprechenden 
Anfrage zu Adressverifizierungs- und Scoringzwecken gegenüber 
anderen Unternehmen nutzt.

Detaillierte Informationen zur ICD i. S. d. Artikel 14 Europäische 
Datenschutzgrundverordnung (EU DSGVO), d.h. Informationen 
zum Geschäftszweck, zu Zwecken der Datenspeicherung, zu den 
Datenempfängern, zum Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch auf 
Löschung und Berichtigung etc. finden Sie unter http://www.
finance.arvato.com/icdinfoblatt. 
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14  Information über den Datenaustausch mit der informa HIS 
GmbH auf Grundlage der Art. 13 und 14 DSGVO
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei 
Abschluss eines Versicherungsvertrages oder im Rahmen der 
Schadenbearbeitung Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugi-
dentifikationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie Angaben 
zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere 
Anschriften) an die informa HIS GmbH übermitteln (HIS-Anfrage).

Die informa HIS GmbH überprüft anhand dieser Daten, ob zu Ihrer 
Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im „Hinweis- und 
Informationssystem der Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informatio-
nen gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmä-
ßigkeiten in einem Versicherungsfall hindeuten können. Solche 
Informationen können nur aufgrund einer früheren Meldung eines 
Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmel-
dung), über die Sie ggf. von dem einmeldenden Versicherungsun-
ternehmen gesondert informiert worden sind. Daten, die aufgrund 
einer HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind, werden von der 
informa HIS GmbH an uns, das anfragende Versicherungsunter-
nehmen, übermittelt.

Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internet-
seiten: www.informa-his.de

Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH: 
Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verant-
wortliche das Hinweis- und Informationssystem HIS der Versiche-
rungswirtschaft. Sie verarbeitet darin personenbeziehbare Daten, 
um die Versicherungswirtschaft bei der Bearbeitung von Versiche-
rungsanträgen und -schäden zu unterstützen. Es handelt sich bei 
diesen Daten um Angaben zu erhöhten Risiken oder um Auffällig-
keiten, die auf Unregelmäßigkeiten (z. B. Mehrfachabrechnung 
eines Versicherungsschadens bei verschiedenen Versicherungsun-
ternehmen) hindeuten können.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: 
Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 f DSGVO. Dies ist zulässig, soweit die 
Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verant-
wortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Inter-
essen und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den 
Abschluss eines Versicherungsvertrages oder über die Regulie-
rung von Schäden. Sie stellt den Versicherungsunternehmen ledig-
lich die Informationen für die diesbezügliche Entscheidungsfindung 
zur Verfügung.

Herkunft der Daten der informa HIS GmbH: 
Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsun-
ternehmen, die diese in das HIS einmelden.

Kategorien der personenbezogenen Daten: 
Basierend auf der HIS-Anfrage oder der HIS-Einmeldung werden 
von der informa HIS GmbH – abhängig von der Versicherungsart 
bzw. -sparte – die Daten der Anfrage oder Einmeldung mit den 
dazu genutzten personenbezogenen Daten (Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) bzw. Informationen 
zum Versicherungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäudeinformati-
onen) sowie das anfragende oder einmeldende Versicherungsun-
ternehmen gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung durch ein Versi-
cherungsunternehmen, über die Sie gegebenenfalls von diesem 
gesondert informiert werden, speichert die informa HIS GmbH 
erhöhte Risiken oder Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten 
hindeuten können, sofern solche Informationen an das HIS gemel-
det wurden. Zu Fahrzeugen sind ggf. z. B. Totalschäden, fiktive 
Abrechnungen oder Auffälligkeiten bei einer früheren Schadenmel-
dung gespeichert. Gebäudebezogene Daten sind Anzahl und Zeit-
raum geltend gemachter Gebäudeschäden.

Dauer der Datenspeicherung: 
Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Personen 
gem. Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO nur für eine bestimmte Zeit.

Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren 
gelöscht.

Für die Speicherfristen bei HIS-Einmeldungen gilt:

• Personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) 
sowie Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am Ende des vier-
ten Kalenderjahres nach erstmaliger Speicherung gelöscht. 
Sofern in dem genannten Zeitraum eine erneute Einmeldung zu 
einer Person erfolgt, führt dies zur Verlängerung der Speicherung 
der personenbezogenen Daten um weitere vier Jahre. Die maxi-
male Speicherdauer beträgt in diesen Fällen zehn Jahre.

Betroffenenrechte: 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichti-
gung, auf Löschung sowie auf Einschränkung der Verarbeitung. 
Diese Rechte nach Art. 15 bis 18 DSGVO können gegenüber der 
informa HIS GmbH unter der unten genannten Adresse geltend 
gemacht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an 
die für die für die informa HIS GmbH zuständige Aufsichtsbehörde 
– Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Strese-
mann-Ring 1, 65189 Wiesbaden – zu wenden. Hinsichtlich der 
Meldung von Daten an das HIS ist die für das Versicherungsunter-
nehmen zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig.

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus 
Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betrof-
fenen Person ergeben, unter der unten genannten Adresse 
widersprochen werden.

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu 
Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem Gebäude gespei-
chert hat und an wen welche Daten übermittelt worden sind, teilt 
Ihnen die informa HIS GmbH dies gerne mit. Sie können dort 
unentgeltlich eine sog. Selbstauskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu 
berücksichtigen, dass die informa HIS GmbH aus datenschutz-
rechtlichen Gründen keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, 
da eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht 
möglich ist. Um einen Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, 
benötigt die informa HIS GmbH folgende Angaben von Ihnen:

• Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum.
• Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) 

sowie ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre.
• Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Bei-

fügung einer Kopie der Zulassungsbescheinigung I. oder II. zum 
Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich.

• Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten Versi-
cherungsscheins oder eines sonstigen Dokuments erforderlich, 
das das Eigentum belegt (z. B. Kopie des Grundbuchauszugs 
oder Kaufvertrags).

Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises 
(Vorder- und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der informa HIS 
GmbH die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit mögli-
che Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft auch via Internet 
unter: www.infoma-HIS.de/selbstauskunft/ bei der informa HIS 
GmbH beantragen. 

Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftrag-
ten:

informa HIS GmbH 
Kreuzberger Ring 68 
65205 Wiesbaden 
Telefon: 0611/880870-0

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH ist 
zudem unter der o. a. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, 
oder per E-Mail unter folgender Adresse erreichbar: his-daten-
schutz@informa.de.
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Übersicht der wichtigsten Partner und von den Versicherungsgesellschaften (siehe *) beauftragten Dienstleister
a) in Einzelnennung

Übersicht der Dienstleister der SIGNAL IDUNA Gruppe  
Nachstehend erhalten Sie zu Ihrer Information eine Übersicht der mit den verschiedenen Versicherungsgesellschaften der SIGNAL IDUNA Gruppe kooperierenden 
Unternehmen. Im Rahmen von Antrags-, Vertrags- und Schadenbearbeitungen sowie der Betreuung durch zuständige Vermittler kann eine Weitergabe Ihrer persönli-
chen Daten an diese Unternehmen erforderlich werden. Der Aufstellung können Sie zusätzlich entnehmen, an welche der Unternehmen ggf. auch Gesundheitsdaten 
weitergeleitet werden.

Auftraggeber Auftragnehmer/ Partner Hauptgegenstand des Auftrages /  
der Zusammenarbeit

auch 
Gesund-
heitsdaten

Übermitt-
lung an 
Drittland

Garantien

Versicherungsge-
sellschaften 
(siehe *)

ROLAND Assistance GmbH Kundenservice, telefonischer Kundendienst, Unter-
stützung bei Pflege-Leistungsfällen und Erbringung 
von Assistance- und Serviceleistungen für Versi-
cherte

ja nein

Schröder Assistance und Consulting 
GmbH

Kundenservice, telefonischer Kundendienst ja nein

Majorel Wilhelmshaven GmbH Kundenservice, telefonischer Kundendienst ja nein

BSGV Bochumer Servicegesell-
schaft für Versicherer mbH

Bestandsverwaltung, Schadenbearbeitung, telefoni-
scher Kundendienst

ja nein

GDV Dienstleistungs GmbH Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern nein nein

Actineo GmbH Unterstützung in der Leistungsbearbeitung ja nein

MD Medicus Assistance Service 
GmbH

Schadenbearbeitung, telefonischer Kundendienst, 
Erbringung von Assistance- und Serviceleistungen für 
Versicherte im Ausland

ja nein

IHR Rehabilitations-Dienst GmbH Schadenbearbeitung, telefonischer Kundendienst, 
Assistanceleistungen

ja nein

ARA GmbH – Auto-  
und Reise-Assistance

Durchführung und Vermittlung sowie Schadenregulie-
rung von Assistance- und Serviceleistungen zur 
Unterstützung des Kunden

ja nein

KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Fran-
kenheim Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH

Forderungsmanagement nein nein

HFG Inkasso GmbH Langzeitverfolgung von Forderungen nein nein

Infoscore Consumer Data GmbH Bonitäts- und Wirtschaftsauskünfte nein nein

Creditreform Dortmund/Witten 
Scharf KG

Bonitäts- und Wirtschaftsauskünfte nein nein

Canon Deutschland Business 
Service GmbH

Druck und Versand von Kundenbriefen ja nein

Deutsche Post AG Identifikation und Legitimation von Personen durch 
das Postident-Verfahren

nein nein

SIGNAL IDUNA 
Krankenversiche- 
rung a. G.

PKV-Verband, Köln Unterstützung, Koordination, Revisionstätigkeit ja nein

MedX GmbH, Hamburg Unterstützung in der Leistungsbearbeitung ja nein

IBM Deutschland GmbH Übermittlung / Anreicherung von Gesundheitsdaten, 
Betrieb von Software

ja nein

LM+ Leistungsmanagement GmbH Unterstützung in der Leistungsbearbeitung ja nein

SIGNAL IDUNA 
Lebensversiche- 
rung a. G.;  
SIGNAL IDUNA  
Pensionskasse AG; 
SIGNAL IDUNA 
Lebensversicherung 
AG

Xempus AG Beratungs- und Angebotssoftware ja nein

Pro Claims Solutions GmbH Unterstützung bei BU-Leistungsfällen ja nein

Swiss Post Solutions GmbH Unterstützung in der Antrags-/ Vertragsbearbeitung ja nein

CRIF GmbH Bonitäts- und Wirtschaftsauskünfte nein nein

SIGNAL IDUNA  
Allgemeine  
Versicherung AG

General Reinsurance AG Untersuchung statistischer Zielgrößen nein nein

ALLCURA Versicherungs-AG Antragsprüfung und Underwriting nein nein

Capita Customer Services GmbH Unterstützung in der Vertragsbearbeitung nein nein

movingdots GmbH Auswertung von Telematikdaten nein nein

Perseus Technologies GmbH Schadenbehebung, Erste-Hilfe-Hotline nein nein
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l SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G. *
l SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G.  *
l  SIGNAL IDUNA Unfallversicherung a. G. * 
l SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG *
l SIGNAL IDUNA Pensionskasse AG *
l SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG *
l PVAG Polizeiversicherungs-Aktiengesellschaft *
l ADLER Versicherung AG * 
l SIGNAL IDUNA Sterbekasse VVaG * 
l DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG *

l DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
l HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
l HANSAINVEST Real Assets GmbH
l SIGNAL IDUNA Versorgungskasse e.V.
l SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
l SIGNAL IDUNA Bauspar AG
l SIGNAL IDUNA Beratungs-GmbH für betriebliche Altersversorgung
l SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH
l SDV - Servicepartner der Versicherungsmakler AG



b) in Kategorien von Dienstleistern

Auftraggeber Dienstleisterkategorie Hauptgegenstand des Auftrages / der Zusammen-
arbeit

auch 
Gesund-
heitsdaten

Übermitt-
lung an 
Drittland**

Garantien

Versicherungsge-
sellschaften 
(siehe *)

Konzerninterne Dienstleistungen Vertrieb, Abschluss, Abwicklung und Verwaltung von 
Verträgen, Buchhaltung

ja nein

IT-Dienstleistungen / Rechenzentrum 
/ Backup-Rechenzentrum / Online-An-
träge und Abschlüsse

Bereitstellung von IT-Kapazitäten, Hard- und Soft-
ware einschließlich Wartung, Prüfungen

ja ja Standarddatenschutz- 
klauseln / Standardvertrags- 
klauseln

Wirtschaftsauskunftsunternehmen, 
Adressermittler

Recherchen, Wirtschaftsauskünfte nein nein

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater Buchprüfung, sonstige Prüfungen ja nein

Ärzte, Gutachter, Dolmetscher Med. Untersuchungen, Begutachtungen, Unterstüt-
zungsleistungen

ja nein

Assisteure, Reha-Dienste Erbringung Assistanceleistungen zur Unterstützung 
des Kunden

ja ja Standarddatenschutz- 
klauseln / Standardvertrags- 
klauseln

Lettershops, Druckereien Druck und Versand nein nein

Aktenlagerung, Aktenvernichtung, 
Entsorgung

Archivierung und Vernichtung von Akten und Unterla-
gen, Daten- und Datenträgerentsorgung/-vernichtung

ja nein

Telefonischer Kundendienst Telefonische Entgegennahme von Kundenanliegen, 
Leistung, Unterstützung in Antrags- und Vertragsbe-
arbeitung

ja nein

Markt- und Meinungsforschungs- 
institute

Durchführung von repräsentativen Bevölkerungsbe-
fragungen, Kunden- und Außendienstbefragungen

nein nein

Inkassounternehmen Realisierung von titulierten Forderungen nein nein

Rechtsanwaltskanzleien Anwaltliche Dienstleistung in begründeten Einzelfäl-
len, Forderungseinzug 

ja nein

Detekteien Anlassbezogene Betrugsbekämpfung in Einzelfällen ja nein

Werkstätten, Handwerksbetriebe, 
Mietwagenunternehmen

Reparaturen, Sanierungen, Ersatz nein ja Standarddatenschutz- 
klauseln / Standardvertrags- 
klauseln

Regulierungsbüros Schadenregulierung, Belegprüfung ja nein

Bewertungsportale Auswertung von Nutzerfeedbacks nein nein

Digitale Agenturen Erstellung  und Verwaltung von Online Inhalten, 
Homepages der Aussendienstpartner

ja ja Standarddatenschutz- 
klauseln / Standardvertrags-
klauseln

SIGNAL IDUNA 
Krankenversiche- 
rung a. G.

Sanitätshäuser, Hilfsmittelhersteller Hilfsmittelversorgung, Begutachtungen zur Hilfsmittel-
versorgung, aktive Kundenunterstützung

ja nein

Kliniken Krankenversorgung, Begutachtungen ja nein

SIGNAL IDUNA 
Lebensversiche- 
rung a. G.;  
SIGNAL IDUNA  
Pensionskasse AG; 
SIGNAL IDUNA 
Lebensversiche- 
rung AG

Rückversicherer Unterstützungsleistungen und Begutachtungen im 
Antragsverfahren und im Rahmen der Leistungsprü-
fung 

ja nein

Onlinebasierte Risikoprüfungsplatt-
form

Antragsaufnahme ja nein

SIGNAL IDUNA  
Allgemeine Versi-
cherung AG;  
ADLER Versiche-
rung AG

Assekuradeure Antrags-/Vertragsbearbeitung, Inkasso, Sachscha-
denregulierung

ja nein

** Die Angabe, dass Daten bei Erforderlichkeit zweckbestimmt in ein Drittland übermittelt werden, erfolgt bereits, wenn dies nur auf einen einzelnen 
Dienstleister innerhalb einer Kategorie zutrifft.
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Übersicht der wichtigsten Partner und von den Versicherungsgesellschaften (siehe *) beauftragten Dienstleister
a) in Einzelnennung - Fortsetzung
Auftraggeber Auftragnehmer/ Partner Hauptgegenstand des Auftrages /  

der Zusammenarbeit
auch 
Gesund-
heitsdaten

Übermitt-
lung an 
Drittland

Garantien

SIGNAL IDUNA  
Allgemeine  
Versicherung AG, 
PVAG Polizeiversi-
cherungs-Aktienge-
sellschaft, ADLER 
Versicherung AG

VdS Schadenverhütung GmbH Risikoermittlung im Zusammenhang mit Über-
schwemmung, Rückstau und Starkregen

nein nein

SkenData GmbH Ermittlung des Versicherungswertes nein nein
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§ 5 VVG Abweichender Versicherungsschein
(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag 
des Versicherungsnehmers oder den getroffenen Vereinbarungen 
ab, gilt die Abweichung  als genehmigt, wenn die Voraussetzungen 
des Absatzes 2 erfüllt sind und der Versicherungsnehmer nicht 
innerhalb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in 
Textform widerspricht. 
(2) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung 
des Versicherungsscheins darauf hinzuweisen, dass Abweichungen 
als genehmigt gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht inner-
halb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Text-
form widerspricht. Auf jede Abweichung und die hiermit verbunde-
nen Rechtsfolgen ist der Versicherungsnehmer durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein aufmerksam zu 
machen. 
(3) Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht 
erfüllt, gilt der Vertrag als mit dem Inhalt des Antrags des Versiche-
rungsnehmers geschlossen. 
(4) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf 
verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

§ 8 VVG  Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers
(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung inner-
halb von 14 Tagen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegen-
über dem Versicherer zu erklären und muss keine Begründung ent-
halten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende 
Unterlagen dem Versicherungsnehmer in Textform zugegangen 
sind:

1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie 
die weiteren Informationen, die nach der VVG-Informations-
pflichtenverordnung mitzuteilen sind, und

2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und 
über die Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungs-
nehmer seine Rechte entsprechend den Erfordernissen des 
eingesetzten Kommunikationsmittels deutlich macht und die 
den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen, gegen-
über dem der Widerruf zu erklären ist, sowie einen Hinweis auf 
den Fristbeginn und auf die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 
enthält.

Bei Versicherungsprodukten, für die ein Basisinformationsblatt nach 
der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformations-
blätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versiche-
rungsanlageprodukte (PRIIP) (ABl. L 352 vom 9.12.2014, S. 1;  
L 358 vom 13.12.2014, S. 50), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 1156/2019 (ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 55) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung oder für die ein PEPP-Ba-
sisinformationsblatt nach Artikel 26 der Verordnung (EU) 1238/2019 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 
über ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP) 
(ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung 
zu erstellen ist, beginnt die Widerrufsfrist nicht, bevor auch das 
Basisinformationsblatt oder das PEPP-Basisinformationsblatt zur 
Verfügung gestellt worden ist. Der Nachweis über den Zugang der 
Unterlagen nach den Sätzen 1 und 2 obliegt dem Versicherer.

(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht

1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als 
einem Monat,

2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei 
denn, es handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des 
§ 312 c des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf 
arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen, es sei denn, es han-
delt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312 c des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs,

4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des  
§ 210 Absatz 2. 

Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden Seiten 
auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig 
erfüllt ist, bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht aus-
geübt hat.

(4) Die nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 zu erteilende Belehrung genügt 
den dort genannten Anforderungen, wenn das Muster der Anlage 
zu diesem Gesetz in Textform verwendet wird. Der Versicherer darf 
unter Beachtung von Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Zusätze wie die 
Firma oder ein Kennzeichen des Versicherers anbringen von dem 
Muster abweichen und Zusätze wie die Firma oder ein Kennzei-
chen des Versicherers anbringen. Beschränkt sich die Abweichung 
unter Beachtung von Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 auf Format und 
Schriftgröße oder darauf, dass der Versicherer Zusätze wie die 
Firma oder ein Kennzeichen des Versicherers anbringt, so ist 
Satz 1 anzuwenden.

§ 11 VVG Verlängerung, Kündigung
(1) Wird bei einem auf eine bestimmte Zeit eingegangenen Versi-
cherungsverhältnis im Voraus eine Verlängerung für den Fall ver-
einbart, dass das Versicherungsverhältnis nicht vor Ablauf der Ver-
tragszeit gekündigt wird, ist die Verlängerung unwirksam, soweit sie 
sich jeweils auf mehr als ein Jahr erstreckt. 
(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegan-
gen, kann es von beiden Vertragsparteien nur für den Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Auf das Kündi-
gungsrecht können sie einvernehmlich bis zur Dauer von zwei Jah-
ren verzichten. 
(3) Die Kündigungsfrist muss für beide Vertragsparteien gleich sein; 
sie darf nicht weniger als einen Monat und nicht mehr als drei 
Monate betragen. 
(4) Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei 
Jahren geschlossen worden ist, kann vom Versicherungsnehmer 
zum Schluss des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.

§ 15 VVG  Hemmung der Verjährung
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag beim Versicherer 
angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt 
gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem 
Anspruchsteller in Textform zugeht.

§ 19 VVG  Anzeigepflicht
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss 
des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versiche-
rer nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber 
vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der Versi-
cherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 
(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das 
Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen. 
(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach 
Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu ande-
ren Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen 
werden auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom 
Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
der Anzeige kannte. 

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB),dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO)
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(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertrags-
änderung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Ver-
sicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.

§ 20 VVG  Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und 
des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis 
und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist 
des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungs-
nehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 
dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§ 21 VVG  Ausübung der Rechte des Versicherers
(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehen-
den Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der 
Ausübung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung seiner Erklärung angeben, wenn für diese die Frist 
nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf 
einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet. 
(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen 
nach Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht 
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre.

§ 22 VVG  Arglistige Täuschung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt.

§ 23 VVG  Gefahrerhöhung
(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragser-
klärung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 
vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
Einwilligung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen 
oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen. 
(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsneh-
mers eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, hat 
er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

§ 24 VVG Kündigung wegen Gefahrerhöhung
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 
Abs. 1, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Ver-
pflichtung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht 
die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen. 
(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers 
von der Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der 
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestan-
den hat.

§ 25 VVG Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung
(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für 
diese höhere Gefahr entsprechende Prämie verlangen oder die 
Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen 
dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend. 
(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der 
höheren Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den 
Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuwei-
sen.

§ 26 VVG Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich ver-
letzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, 
es sei denn, dem Versicherer war die Gefahrerhöhung zu diesem 
Zeitpunkt bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verlet-
zung der Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 und 3 nicht auf Vorsatz 
beruht; im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung gilt Absatz 1 
Satz 2. 
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versiche-
rer zur Leistung verpflichtet,

1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war, 
oder

2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündi-
gung nicht erfolgt war.

§ 27 VVG Unerhebliche Gefahrerhöhung
Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebli-
che Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umständen 
als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversi-
chert sein soll.

§ 28 VVG Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber 
dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die 
Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit. 
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer 
vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegen-
heit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Ein-
tritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versiche-
rers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegen-
heit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
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(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist 
unwirksam.

§ 29 VVG Teilrücktritt, Teilkündigung, teilweise Leistungsfrei-
heit
(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach 
den Vorschriften dieses Abschnittes zum Rücktritt oder zur Kündi-
gung berechtigt ist, nur bezüglich eines Teils der Gegenstände oder 
Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, steht dem Ver-
sicherer das Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung für den übri-
gen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der 
Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bedingungen nicht 
geschlossen hätte. 
(2) Macht der Versicherer von dem Recht zum Rücktritt oder zur 
Kündigung bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen 
Gebrauch, ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versiche-
rungsverhältnis bezüglich des übrigen Teils zu kündigen. Die Kündi-
gung muss spätestens zum Schluss der Versicherungsperiode 
erklärt werden, in welcher der Rücktritt oder die Kündigung des 
Versicherers wirksam wird. 
(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer 
wegen einer Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung 
ganz oder teilweise leistungsfrei ist, nur bezüglich eines Teils der 
Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung 
bezieht, ist auf die Leistungsfreiheit Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.

§ 37 VVG Zahlungsverzug bei Erstprämie
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig 
gezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. 
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam 
gemacht hat.

§ 38 VVG Zahlungsverzug bei Folgeprämie
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betra-
gen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückstän-
digen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen bezif-
fert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 
mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Ver-
trägen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben. 
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der 
Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet. 
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung 
kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, 
dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsneh-
mer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist 
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzu-
weisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn 
sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines 
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unbe-
rührt.

§ 39 VVG Vorzeitige Vertragsbeendigung
(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese 
Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund des § 
19 Abs. 2 oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglisti-
ger Täuschung beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum 
Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt 

der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine angemes-
sene Geschäftsgebühr verlangen. 
(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versi-
cherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der 
für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.

§ 43 VVG Begriffsbestimmung
(1) Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für einen anderen, mit oder ohne Benennung der 
Person des Versicherten, schließen (Versicherung für fremde Rech-
nung). 
(2) Wird der Versicherungsvertrag für einen anderen geschlossen, 
ist, auch wenn dieser benannt wird, im Zweifel anzunehmen, dass 
der Versicherungsnehmer nicht als Vertreter, sondern im eigenen 
Namen für fremde Rechnung handelt. 
(3) Ergibt sich aus den Umständen nicht, dass der Versicherungs-
vertrag für einen anderen geschlossen werden soll, gilt er als für 
eigene Rechnung geschlossen.

§ 44 VVG Rechte des Versicherten
(1) Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die Rechte 
aus dem Versicherungsvertrag dem Versicherten zu. Die Übermitt-
lung des Versicherungsscheins kann jedoch nur der Versicherungs-
nehmer verlangen. 
(2) Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungsneh-
mers nur dann über seine Rechte verfügen und diese Rechte 
gerichtlich geltend machen, wenn er im Besitz des Versicherungs-
scheins ist.

§ 45 VVG Rechte des Versicherungsnehmers
(1) Der Versicherungsnehmer kann über die Rechte, die dem Versi-
cherten aus dem Versicherungsvertrag zustehen, im eigenen 
Namen verfügen. 
(2) Ist ein Versicherungsschein ausgestellt, ist der Versicherungs-
nehmer ohne Zustimmung des Versicherten zur Annahme der Leis-
tung des Versicherers und zur Übertragung der Rechte des Versi-
cherten nur befugt, wenn er im Besitz des Versicherungsscheins 
ist. 
(3) Der Versicherer ist zur Leistung an den Versicherungsnehmer 
nur verpflichtet, wenn der Versicherte seine Zustimmung zu der 
Versicherung erteilt hat.

§ 46 VVG Rechte zwischen Versicherungsnehmer und Versi-
chertem
Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versicherten 
oder, falls über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet 
ist, der Insolvenzmasse den Versicherungsschein auszuliefern, 
bevor er wegen seiner Ansprüche gegen den Versicherten in Bezug 
auf die versicherte Sache befriedigt ist. Er kann sich für diese 
Ansprüche aus der Entschädigungsforderung gegen den Versi- 
cherer und nach deren Einziehung aus der Entschädigungssumme 
vor dem Versicherten und dessen Gläubigern befriedigen.

§ 47 VVG Kenntnis und Verhalten des Versicherten
(1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für 
fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherten zu berücksichtigen. 
(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder 
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers 
nicht möglich oder nicht zumutbar war. Der Versicherer braucht den 
Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des Versicherten 
geschlossen worden ist, nicht gegen sich gelten zu lassen, wenn 
der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicher-
ten geschlossen und bei Vertragsschluss dem Versicherer nicht 
angezeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten 
schließt. 

§ 48 VVG Versicherung für Rechnung „wen es angeht“
Ist die Versicherung für Rechnung „wen es angeht“ genommen 
oder ist dem Vertrag in sonstiger Weise zu entnehmen, dass unbe-
stimmt bleiben soll, ob eigenes oder fremdes Interesse versichert 
ist, sind die §§ 43 bis 47 anzuwenden, wenn sich aus den Umstän-
den ergibt, dass fremdes Interesse versichert ist.
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§ 51 VVG Prämienzahlung
(1) Der Beginn des Versicherungsschutzes kann von der Zahlung 
der Prämie abhängig gemacht werden, sofern der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Voraussetzung aufmerksam gemacht hat. 
(2) Von Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsneh-
mers abgewichen werden.

§ 69 VVG Gesetzliche Vollmacht
(1) Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt,

1. Anträge, die auf den Abschluss eines Versicherungsvertrags 
gerichtet sind, und deren Widerruf sowie die vor Vertrags-
schluss abzugebenden Anzeigen und sonstigen Erklärungen 
vom Versicherungsnehmer entgegenzunehmen,

2. Anträge auf Verlängerung oder Änderung eines Versicherungs-
vertrags und deren Widerruf, die Kündigung, den Rücktritt und 
sonstige das Versicherungsverhältnis betreffende Erklärungen 
sowie die während der Dauer des Versicherungsverhältnisses 
zu erstattenden Anzeigen vom Versicherungsnehmer entge-
genzunehmen und

3. die vom Versicherer ausgefertigten Versicherungsscheine oder 
Verlängerungsscheine dem Versicherungsnehmer zu übermit-
teln.

(2) Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, 
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermitt-
lung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leis-
tet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der 
Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die 
Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge 
grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 
(3) Der Versicherungsnehmer trägt die Beweislast für die Abgabe 
oder den Inhalt eines Antrags oder einer sonstigen Willenserklä-
rung nach Absatz 1 Nr. 1 und 2. Die Beweislast für die Verletzung 
der Anzeigepflicht oder einer Obliegenheit durch den Versiche-
rungsnehmer trägt der Versicherer.

§ 74 VVG Überversicherung
(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses (Versicherungswert) erheblich, kann jede Vertragspartei 
verlangen, dass die Versicherungssumme zur Beseitigung der 
Überversicherung unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie 
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 
(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, 
sich aus der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht 
die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 75 VVG Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme erheblich niedriger als der Versiche-
rungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, ist der 
Versicherer nur verpflichtet, die Leistung nach dem Verhältnis der 
Versicherungssumme zu diesem Wert zu erbringen.

§ 77 VVG Mehrere Versicherer
(1) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, jedem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der 
andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 
(2) Wird bezüglich desselben Interesses bei einem Versicherer der 
entgehende Gewinn, bei einem anderen Versicherer der sonstige 
Schaden versichert, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 78 VVG Haftung bei Mehrfachversicherung
(1) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen 
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versi-
cherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, 
den Gesamtschaden (Mehrfachversicherung), haften die Versiche-
rer in der Weise als Gesamtschuldner, dass jeder Versicherer den 
von ihm nach dem Vertrag zu leistenden Betrag zu zahlen hat, der 
Versicherungsnehmer aber insgesamt nicht mehr als den Betrag 
des Schadens verlangen kann.

(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach 
Maßgabe der Beträge verpflichtet, die sie dem Versicherungsneh-
mer nach dem jeweiligen Vertrag zu zahlen haben. Ist auf eine der 
Versicherungen ausländisches Recht anzuwenden, kann der Versi-
cherer, für den das ausländische Recht gilt, gegen den anderen 
Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, 
wenn er selbst nach dem für ihn maßgeblichen Recht zur Ausglei- 
chung verpflichtet ist. 
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht vereinbart, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Ver-
trag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

§ 79 VVG Beseitigung der Mehrfachversicherung
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-
fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen 
der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass 
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf 
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versiche-
rung nicht gedeckt ist.

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung 
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versi-
cherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in die-
sem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im 
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Ver-
sicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Ver-
sicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 80 VVG Fehlendes versichertes Interesse
(1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie ver-
pflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versiche-
rung nicht besteht; dies gilt auch, wenn das Interesse bei einer Ver-
sicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes 
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte bean-
spruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt hat. 
(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse 
in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer 
steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 82 VVG Abwendung und Minderung des Schadens
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfal-
les nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen. 
(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, 
wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versi-
cherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, 
hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln. 
(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer. 
(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
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§ 83 VVG Aufwendungsersatz
(1) Der Versicherer hat Aufwendungen des Versicherungsnehmers 
nach § 82 Abs. 1 und 2, auch wenn sie erfolglos bleiben, insoweit 
zu erstatten, als der Versicherungsnehmer sie den Umständen 
nach für geboten halten durfte. Der Versicherer hat den für die Auf-
wendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers vorzuschießen. 
(2) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Aufwendungsersatz nach Absatz 1 entsprechend kürzen. 
(3) Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die er gemäß den 
Weisungen des Versicherers macht, sind auch insoweit zu erstat-
ten, als sie zusammen mit der sonstigen Entschädigung die Versi-
cherungssumme übersteigen. 
(4) Bei der Tierversicherung gehören die Kosten der Fütterung und 
der Pflege sowie die Kosten der tierärztlichen Untersuchung und 
Behandlung nicht zu den vom Versicherer nach den Absätzen 1 bis 
3 zu erstattenden Aufwendungen.

§ 85 VVG Schadensermittlungskosten
(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer die Kosten, die 
durch die Ermittlung und Feststellung des von ihm zu ersetzenden 
Schadens entstehen, insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung 
den Umständen nach geboten war. Diese Kosten sind auch inso-
weit zu erstatten, als sie zusammen mit der sonstigen Entschädi-
gung die Versicherungssumme übersteigen. 
(2) Kosten, die dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung 
eines Sachverständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der 
Versicherer nicht zu erstatten, es sei denn, der Versicherungsneh-
mer ist zu der Zuziehung vertraglich verpflichtet oder vom Versiche-
rer aufgefordert worden. 
(3) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Kostenersatz entsprechend kürzen.

§ 86 VVG Übergang von Ersatzansprüchen
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden. 
(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung 
der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei des-
sen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzu-
wirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, 
als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. 
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häusli-
cher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht 
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Scha-
den vorsätzlich verursacht.

§ 95 VVG Veräußerung der versicherten Sache
(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräu-
ßert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer 
seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergeben-
den Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 
(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf 
die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungspe-
riode entfällt, als Gesamtschuldner. 
(3) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich 
gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat.

§ 96 VVG Kündigung nach Veräußerung
(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicherten 
Sache das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von 
der Veräußerung ausgeübt wird.

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit 
sofortiger Wirkung oder für den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender 
Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb 
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 
(3) Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 ist der Veräußerer zur Zahlung der Prämie 
verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie besteht 
nicht.

§ 97 VVG Anzeige der Veräußerung
(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder 
Erwerber unverzüglich anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der 
Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem 
Erwerber nicht geschlossen hätte. 
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leis-
tung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder 
wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt 
hat.

§ 108 VVG Verfügung über den Freistellungsanspruch
(1) Verfügungen des Versicherungsnehmers über den Freistel-
lungsanspruch gegen den Versicherer sind dem Dritten gegenüber 
unwirksam. Der rechtsgeschäftlichen Verfügung steht eine Verfü-
gung im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung 
gleich. 
(2) Die Abtretung des Freistellungsanspruchs an den Dritten kann 
nicht durch Allgemeine Versicherungsbedingungen ausgeschlossen 
werden.

§ 143 VVG Fortdauer der Leistungspflicht gegenüber Hypothe-
kengläubigern
(1) Bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie bleibt der Ver-
sicherer gegenüber einem Hypothekengläubiger, der seine Hypo-
thek angemeldet hat, bis zum Ablauf eines Monats ab dem Zeit-
punkt zur Leistung verpflichtet, zu welchem dem 
Hypothekengläubiger die Bestimmung der Zahlungsfrist oder, wenn 
diese Mitteilung unterblieben ist, die Kündigung mitgeteilt worden 
ist. 
(2) Die Beendigung des Versicherungsverhältnisses wird gegen-
über einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet 
hat, erst mit dem Ablauf von zwei Monaten wirksam, nachdem ihm 
die Beendigung und, sofern diese noch nicht eingetreten war, der 
Zeitpunkt der Beendigung durch den Versicherer mitgeteilt worden 
ist oder er auf andere Weise hiervon Kenntnis erlangt hat. Satz 1 
gilt nicht, wenn das Versicherungsverhältnis wegen unterbliebener 
Prämienzahlung durch Rücktritt oder Kündigung des Versicherers 
oder durch Kündigung des Versicherungsnehmers, welcher der 
Hypothekengläubiger zugestimmt hat, beendet wird. 
(3) Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend für die Wirksamkeit einer Ver-
einbarung zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsneh-
mer, durch die der Umfang des Versicherungsschutzes gemindert 
wird oder nach welcher der Versicherer nur verpflichtet ist, die Ent-
schädigung zur Wiederherstellung des versicherten Gebäudes zu 
zahlen. 
(4) Die Nichtigkeit des Versicherungsvertrags kann gegenüber 
einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, 
nicht geltend gemacht werden. Das Versicherungsverhältnis endet 
jedoch ihm gegenüber nach Ablauf von zwei Monaten, nachdem 
ihm die Nichtigkeit durch den Versicherer mitgeteilt worden ist oder 
er auf andere Weise von der Nichtigkeit Kenntnis erlangt hat.

§ 145 VVG Übergang der Hypothek
Soweit der Versicherer den Hypothekengläubiger nach § 143 
befriedigt, geht die Hypothek auf ihn über. Der Übergang kann nicht 
zum Nachteil eines gleichoder nachstehenden Hypothekengläubi-
gers geltend gemacht werden, dem gegenüber die Leistungspflicht 
des Versicherers bestehen geblieben ist.
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§ 280 BGB Schadenersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so 
kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten hat. 
(2) Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der 
Gläubiger nur unter der zusätzlichen Voraussetzung des § 286 ver-
langen. 
(3) Schadenersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter 
den zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, des § 282 oder des 
§ 283 verlangen.

§ 288 BGB Verzugszinsen und sonstiger Verzugsschaden
(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der 
Verzugssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz. 
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt 
ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen neun Prozentpunkte 
über dem Basiszinssatz. 
(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere 
Zinsen verlangen. 
(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausge-
schlossen. 
(5) Der Gläubiger einer Entgeltforderung hat bei Verzug des 
Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher ist, außerdem einen 
Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies 
gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine 
Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pau 
schale nach Satz 1 ist auf einen geschuldeten Schadensersatz 
anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung 
begründet ist. 
(6) Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, die den Anspruch des 
Gläubigers einer Entgeltforderung auf Verzugszinsen ausschließt, 
ist unwirksam. Gleiches gilt für eine Vereinbarung, die diesen 
Anspruch beschränkt oder den Anspruch des Gläubigers einer Ent-
geltforderung auf die Pauschale nach Absatz 5 oder auf Ersatz des 
Schadens, der in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist, aus-
schließt oder beschränkt, wenn sie im Hinblick auf die Belange des 
Gläubigers grob unbillig ist. Eine Vereinbarung über den Aus-
schluss der Pauschale nach Absatz 5 oder des Ersatzes des Scha-
dens, der in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist, ist im 
Zweifel als grob unbillig anzusehen. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht 
anzuwenden, wenn sich der Anspruch gegen einen Verbraucher 
richtet.

§ 836 BGB Haftung des Grundstücksbesitzers
(1) Wird durch den Einsturz eines Gebäudes oder eines anderen 
mit einem Grundstück verbundenen Werkes oder durch die Ablö-
sung von Teilen des Gebäudes oder des Werkes ein Mensch getö-
tet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder 
eine Sache beschädigt, so ist der Besitzer des Grundstücks, sofern 
der Einsturz oder die Ablösung die Folge fehlerhafter Errichtung 
oder mangelhafter Unterhaltung ist, verpflichtet, dem Verletzten 
den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht 
tritt nicht ein, wenn der Besitzer zum Zwecke der Abwendung der 
Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat. 
(2) Ein früherer Besitzer des Grundstücks ist für den Schaden ver-
antwortlich, wenn der Einsturz oder die Ablösung innerhalb eines 
Jahres nach der Beendigung seines Besitzes eintritt, es sei denn, 
dass er während seines Besitzes die im Verkehr erforderliche Sorg-
falt beobachtet hat oder ein späterer Besitzer durch Beobachtung 
dieser Sorgfalt die Gefahr hätte abwenden können. 
(3) Besitzer im Sinne dieser Vorschriften ist der Eigenbesitzer.

§ 352 HGB
(1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Einschluss der Verzugs-
zinsen, ist bei beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert 
für das Jahr. Das gleiche gilt, wenn für eine Schuld aus einem sol-
chen Handelsgeschäfte Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes 
versprochen sind. 
(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von 
Zinsen ohne Bestimmung der Höhe ausgesprochen, so sind darun-
ter Zinsen zu fünf vom Hundert für das Jahr zu verstehen.

§ 13 ZPO Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes
Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohn-
sitz bestimmt.

§ 17 ZPO Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen
(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporatio-
nen sowie derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder 
anderen Vereine und derjenigen Stiftungen, Anstalten und Vermö-
gensmassen, die als solche verklagt werden können, wird durch 
ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, 
der Ort, wo die Verwaltung geführt wird. 
(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem 
Gericht, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie 
als solche verklagt werden können, bei dem Gericht ihres Amtssit-
zes. 
(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen 
bestimmten Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in anderer 
Weise besonders geregelter Gerichtsstand zulässig.

§ 21 ZPO Besonderer Gerichsstand der Niederlassung
(1) Hat jemand zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung oder 
eines anderen Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittel-
bar Geschäfte geschlossen werden, so können gegen ihn alle Kla-
gen, die auf den Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, 
bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, wo die Niederlassung 
sich befindet. 
(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen 
Personen begründet, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden 
versehenes Gut als Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirt-
schaften, soweit diese Klagen die auf die Bewirtschaftung des 
Gutes sich beziehenden Rechtsverhältnisse betreffen.

§ 29 ZPO Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsortes
(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen 
Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige 
Verpflichtung zu erfüllen ist. 
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zustän-
digkeit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sonderver-
mögen sind.



 

Empfangsbestätigung

Für den beantragten Versicherungsschutz habe ich am ____________ folgende Vertragsunterlagen erhalten

Bezeichnung Formularnummer

– Informationsblatt zu Versicherungsprodukten - Wohngebäude Smart Home 5440901

– Kundeninformation zur Sach- und Haftpflicht-Versicherung 5330517

– Versicherungsbedingungen für Wohngebäude Smart Home (VWGSH 2018 
Wohngebäude Smart Home) 5311803

– Datenschutz-Informationen 0370201

– Übersicht der Dienstleister der SIGNAL IDUNA Gruppe 0201914

– Auszug aus dem VVG, BGB, HGB und ZPO 5301505

Zusätzliche Unterlagen, die übergeben wurden 

Bezeichnung Formularnummer

–

–

–

–

Die Unterlagen wurden mir auf meinen Wunsch in
(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

o elektronischer Form (als Datei)

o Papierform aus der Beratungssoftware

o Papierform als Broschüre

o Papierform in Mischform (Beratungssoftware/Broschüre)

zur Verfügung gestellt.

Datum Antragsteller (Versicherungsnehmer)


